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Grosser Gemeinderat Muri bei Bern 
Sitzung vom 29. April 2025 Geschäft Nr. 3 
_____________________________ ____________ 
 
 
 

Teilrevision Tagesschulreglement 
 
 
1   AUSGANGSLAGE 

a.    
b.   Es besteht eine kantonale Pflicht zur Führung eines Tagesschulangebots 

(Artikel 2 Absatz 1 Tagesschulverordnung). 
Das Tagesschulreglement regelt im Rahmen der kantonalen Vorgaben 
über die Aufgaben der Gemeinde Muri bei Bern die Tagesschule und 
deren Organisation. Dieses Reglement umfasst sämtliche Standorte der 
Tagesschule der Gemeinde 

c.    
 

2   WARUM EINE TEILREVISION 
a.    
b.   Das geltende Tagesschulreglement vom 01. Mai 2019 entspricht den 

aktuellen Gegebenheiten nicht mehr in allen Punkten.  
Durch die Implementierung der Stelle einer Abteilungsleitung Bildung mit 
der Führung der Abteilung und der Tagesschulleitung ist es nötig, das 
Tagesschulreglement anzupassen. Zusammen mit dieser Anpassung 
wurden einige Artikel überarbeitet, welche durch veränderte Umstände 
der letzten Jahre auch angepasst werden müssen.  

c.    
 

3   WARUM ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN DER ART. 3, 5, 7, 9, 10, 12 
   
  Art. 3 Absatz 2 wird angepasst, weil diese Entscheidung sehr rasch 

gefällt werden muss und die Leitung Bildung diese Kompetenz 
innehat. 
 

  Art. 5 Absatz 2 wird angepasst, weil diese Entscheidung sehr rasch 
gefällt werden muss und die Leitung Bildung mit der Leitung 
Tagesschule diese Kompetenz innehat. 
 

  Art. 7 Buchstabe c. und d. aufgehoben, weil diese Aufgaben durch die 
neue Funktion Abteilungsleitung Bildung abgedeckt werden. 
 

  Art. 10 Grundsätzlich soll es nicht möglich sein, während dem Schuljahr 
die Abmeldungen einzureichen. Abmeldungen sind schriftlich 
per Gesuch zu begründen. Die begründeten Fälle werden in der 
Verordnung festgehalten. 
 

  Art. 12 Absatz 2 wird angepasst, weil die Praxis bereits so umgesetzt 
wird. Reichen die Erziehungsberechtigten die definitiven 
Angaben ein, werden gegebenenfalls die zu viel eingeforderten 
Gebühren zurückbezahlt.  
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4   ANTRAG 

   
  Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem 

Grossen Gemeinderat daher, folgenden 
   

Beschluss 

 
 zu fassen: 
 

Das teilrevidierte Tagesschulreglement wird erlassen und tritt per 
01. August 2025 in Kraft. 

 
 
Gümligen, 17. März 2025 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident Die Sekretärin 
 
 
 
Jan Köbeli Corina Bühler 
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